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Bekanntmachung zur Satzung  
über die Aufwandsentschädigung  
der ehrenamtlichen Mitglieder der 
 Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landsberg
Der Stadtrat der Stadt Landsberg hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 12.12.2019 mit Beschluss-Nr. 202/11/19WS die Neufassung 
der Satzung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landsberg beschlos-
sen.
Die Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Landsberg, den 19.12.2019

Anja Werner
Bürgermeisterin

Satzung über die Aufwandsentschädigung 
der ehrenamtlichen Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landsberg
Aufgrund der §§ 8, 35 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBL. LSA S. 288) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166) in der derzeit gültigen Fas-
sung i.V.m. Verordnung über die Entschädigung bei ehrenamtlicher 
Tätigkeit in den Kommunen (Kommunal-Entschädigungsverordnung-
KomEVO) vom 29.05.2019 (GVBl. LSA Nr. 13/2019 S. 116 ff. vom 
07.06.2019) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Landsberg in seiner öffentlichen Sitzung am 12.12.2019 Be-
schluss Nr. 202/11/19WS folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Geltungsbereich
(1) Diese Satzung regelt die Aufwandsentschädigung für die ehren-
amtliche Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landsberg.

§ 2 
Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr

(1) Die Leiter der Feuerwehren, ihre Stellvertreter, die Jugendfeuer-
wehrwarte und Gerätewarte erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
folgende monatliche pauschale Aufwandsentschädigung:
Stadtwehrleiter 300,00 €
stellv. Stadtwehrleiter 150,00 €
Ortswehrleiter 120,00 €
Stadtjugendfeuerwehrwart 95,00 €
Ortsjugendfeuerwehrwart 61,00 €
Ortskinderfeuerwehrwarte 30,00 €
Gerätewart 61,00 €
(2) Jedes ehrenamtliche Mitglied (Mitglieder der Einsatzabteilung), 
welches nicht Mitglied der Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr oder 
der Alters- und Ehrenabteilung ist, bezieht monatlich eine Auslagen-
pauschale von 15,00 €.
(3) Im Falle der Verhinderung des Stadtwehrleiters, oder des Orts-
wehrleiters für einen zusammenhängenden Zeitraum von mehr als 
einem Monat, kann dem Stellvertreter für die über einen Monat hin-
ausgehende Zeit eine Aufwandsentschädigung bis zur Höhe derjeni-
gen des Vertretenen gewährt werden. Eventuelle Aufwandsentschä-
digungen des Stellvertreters werden auf die Aufwandsentschädigung 
im Verhinderungsfall angerechnet. 

Die Aufwandsentschädigung für den Verhinderungsfall wird nachträg-
lich am ersten Tag des folgenden Monats gezahlt.
(4) Soweit die Aufwandsentschädigung in Form einer monatlichen 
Pauschale gewährt wird, ist sie am ersten Tag des Monats im Voraus 
zu zahlen.

§ 3 
Entgangener Arbeitsverdienst
(1) Erwerbstätigen Personen wird auf Antrag der durch die ehren-
amtliche Tätigkeit tatsächlich entstandene und nachgewiesene ent-
gangene Arbeitsverdienst ersetzt. Selbständigen wird auf Antrag 
der durch die ehrenamtliche Tätigkeit entstandene und glaubhaft 
gemachte Verdienstausfall ersetzt.
Der nach § 3 Abs. 1 zu zahlende Höchstbetrag darf 19,00 €/Stunde 
nicht übersteigen.
(2) Erwerbstätigen Personen und Selbständigen, die die Höhe des 
Verdienstausfalls nicht nachweisen oder glaubhaft machen können, 
wird auf Antrag Verdienstausfall abweichend von § 3 Abs. 1 in Form 
eines pauschalen Stundensatzes ersetzt.
Die Verdienstausfallpauschale darf 16,00 € nicht überschreiten.
(3) Personen, die keinen Verdienst haben, denen aber durch die für die 
ehrenamtliche Tätigkeit aufgewendete Zeit ein Nachteil entsteht, wird 
eine angemessene Pauschale in Form eines Stundensatzes gewährt.
Diese Pauschale darf 16,00 € nicht übersteigen.
(4) Der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeit-
geberanteil zur Sozialversicherung wird erstattet, soweit dieser 
zu Lasten des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversiche-
rungsträger abgeführt wurde. Anstelle eines Ersatzes kann privaten 
Arbeitgebern das weitergewährte Arbeitsentgelt unmittelbar erstat-
tet werden. § 9 Abs. 4 und § 10 Abs. 1 des Brandschutzgesetztes 
bleiben unberührt.

§ 4 
Reisekostenvergütung
(1) Ehrenamtlich Tätigen wird eine Reisekostenvergütung nach den 
für hauptamtliche Beamte des Landes geltenden Grundsätzen (Bun-
desreisekostengesetz) in der jeweils gültigen Fassung gewährt.
(2) Aufwendungen für Dienstreisen am Dienst- und Wohnort sind mit 
der Zahlung von Aufwandsentschädigungen abgegolten.

§ 5 
Rundungsvorschriften

Beträge hinter dem Komma werden wie folgt gerundet:
a) 0 bis 49 Cent sind auf volle EURO abzurunden
b) 50 bis 99 Cent sind auf volle EURO aufzurunden.

§ 6 
Steuerliche Behandlung
Der Erlass des Ministeriums der Finanzen über die steuerliche 
Behandlung von Entschädigungen, die den ehrenamtlichen Mit-
gliedern kommunaler Vertretungen gewährt werden (Erl. des MF 
vom 09.11.2010, MBl. LSA S. 638, geändert durch Erl. vom 
16.10.2013, MBl. LSA S. 608), findet in der jeweils geltenden Fas-
sung Anwendung.

§ 7 
Übergangsregelungen
Eine höhere Festsetzung einer monatlichen Pauschale gilt ab dem 
ersten Tag des Monats, in dem die Satzungsänderung in Kraft tritt. 
Eine niedrigere Festsetzung einer monatlichen Pauschale kann frü-
hestens am ersten Tag des auf die Beschlussfassung über die Sat-
zung folgenden Monats wirksam werden.

§ 8 
Sprachliche Gleichstellung
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher 
und männlicher Form.
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§ 9 
In Kraft Treten
Die Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft.

Landsberg, den 19.12.2019

Anja Werner
Bürgermeisterin

Bekanntmachung des AZV Westliche Mulde
Die nächste Verbandsversammlung des AZV Westliche Mulde findet am 
10.02.2020 um 16.00 Uhr in der Berliner Str. 6, 06749 Bitterfeld-
Wolfen, großer Beratungsraum, statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
TOP 1 - Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

und der Beschlussfähigkeit, Bestimmung des Protokoll-
führers

TOP 2 - Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung
TOP 3 - Einwendungen zur Niederschrift vom 25.11.2019
TOP 4 - Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen 

Teil der Sitzung vom 25.11.2019 und Berichterstattung 
zur Umsetzung der Beschlüsse aus 2019

TOP 5 - Wahl des Verbandsgeschäftsführers
TOP 6 - Beschlussfassung zur Neufassung der Beitragssatzung
TOP 7 - Vorstellung und Bestätigung der Abwasserbeseitigungs-

konzepte Schmutzwasser für die Mitgliedsgemeinden 
Landsberg, Raguhn-Jeßnitz und Zörbig

TOP 8 - Informationen, Anfragen
Nichtöffentlicher Teil
- Rechtsangelegenheiten
- Stundungsangelegenheiten
- Vergaben

gez. Koeckeritz
Verbandsgeschäftsführerin
Abwasserzweckverband Westliche Mulde

Mitteilung des Umweltamtes Saalekreis

Wertstoffhöfe und Annahmestellen im Saalekreis
Öffnungszeiten zum Jahreswechsel und Neuerungen ab 2020
Die Wertstoffhöfe der Entsorgungsgesellschaft Saalekreis mbH 
(EGS) in Beuna, Oppin und Querfurt haben am 24. und 31. De-
zember 2019 von 7:30 bis 12:00 Uhr geöffnet. Sie sind ansons-
ten an den gesetzlichen Feiertagen über Weihnachten und die 
Jahreswende geschlossen.
An den Annahmestellen in Merbitz, Teutschenthal und Pfützthal 
sowie Asendorf erfolgen die letzten Annahmezeiten entsprechend 
der jeweiligen Öffnungszeiten in der 51. Kalenderwoche 2019.
Ab der 52. Kalenderwoche 2019 (Montag den 23.12.) werden 
diese Annahmestellen geschlossen. Die Annahmestelle in Merbitz 
öffnet ab 7. Januar 2020 wieder wie gewohnt.
Die übrigen Annahmestellen, werden ab 2020 durch einen neuen 
Wertstoffhof der EGS im Dömikenweg in Teutschenthal OT Bahn-
hof ersetzt.
Dieser Wertstoffhof wird am 13.01.2020 öffnen. Die Öffnungs-
zeiten sind wie bei allen anderen Wertstoffhöfen der EGS von 
Montag bis Freitag 7:30 bis 18:00 Uhr sowie Samstag von 9:00 
bis 12:00 Uhr.
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